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Bitte nicht Zutreffendes streichen!

Präambel

Das Vorhaben wird aus Mitteln der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) gefördert. Deren übergeordnetes Ziel ist es, durch die technologieoffene Förderung von vorwettbewerblichen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben die Innovationsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Handwerks zu stärken und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Auf dieser Grundlage hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., DLR Projektträger im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) der / dem
	 (Name des Erstempfängers) mit Zuwendungsbescheid vom 	 unter dem Förderkennzeichen 01IF	 eine Zuwendung zur Projektförderung für die Durchführung des Vorhabens
	
(Vorhabentitel) bewilligt.
Mit dem Zuwendungsbescheid wurde der / dem 			 (Name des Erstempfängers) die Ermächtigung erteilt, Mittel aus der Zuwendung an die Letztempfänger weiterzuleiten (Weiterleitung im Sinne von Nr. 12 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Bundeshaushaltsordnung - BHO).


Auf dieser Grundlage schließen der

			Erstempfänger der Zuwendung 
			(Erstempfänger)
		
		

				und


			Letztempfänger der Zuwendung 
			(Letztempfänger)
		
		



unter dem Kennzeichen[footnoteRef:1] 	 folgenden Weiterleitungsvertrag: [1:  Hier kann das IGF-Förderkennzeichen oder ein frei wählbares Kennzeichen der Forschungsvereinigung eingetragen werden, um die interne Zuordnung bei der Forschungsvereinigung zu gewährleisten.] 
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§ 1
Aufgabenstellung des Teilvorhabens

Der Letztempfänger führt unter der Kurzbezeichnung 	
das in dem Antrag vom [footnoteRef:2] 	 nach Art und Umfang im Einzelnen beschriebene Teilvorhaben im Rahmen der Zuwendung an die / den 	 (Name des Erstempfängers) durch. [2:  Hier ist der Antrag Phase 2 gemeint.] 


§ 2
Bewilligungszeitraum

(1) Der Weiterleitungsvertrag gilt für den Zeitraum vom 	 bis 	
(Bewilligungszeitraum).
(2) Die Zuwendung darf nur für die im Bewilligungszeitraum für das Vorhaben verursachten Ausgaben abgerechnet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

§ 3
Finanzierungsart und Höhe der Zuwendung

(1) Die Zuwendung zur Projektförderung wird als modifizierte Anteilfinanzierung gewährt und ist nicht rückzahlbar. Zu Lasten der Zuwendung können die zuwendungsfähigen Ausgaben bis zum Höchstbetrag finanziert werden.
Der Höchstbetrag der Zuwendung beträgt
	 Euro (in Buchstaben:
	 Euro).

(2) Es wird davon ausgegangen, dass die Zuwendung kassenmäßig wie folgt benötigt wird:

	 Euro im Haushaltsjahr 2026
	 Euro im Haushaltsjahr 2027
	 Euro im Haushaltsjahr 2028
	 Euro im Haushaltsjahr 2029.
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Sollte sich der Mittelbedarf zeitlich verschieben, so hat der Letztempfänger dieses dem Erstempfänger unverzüglich mitzuteilen. Aus der Mitteilung kann kein Rechtsanspruch auf Änderung abgeleitet werden. Veränderungen beim kassenmäßigen Bedarf können nur im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel des BMWE vorgenommen werden. Der Erstempfänger wird in Abstimmung mit dem DLR Projektträger versuchen, den Zahlungsplan dem veränderten Bedarf anzupassen.
(3) Die Zuwendung ist zweckgebunden; sie darf nur für das in § 1 bezeichnete Vorhaben entsprechend dem Antrag vom 3 	 einschließlich evtl. Ergänzungen und dem beigefügten Einzelfinanzierungsplan, der Bestandteil dieses Vertrages ist, verwendet werden.
(4) Übersteigen die tatsächlichen Ausgaben die der Gewährung der Zuwendung zugrunde liegenden Gesamtausgaben des Einzelfinanzierungsplans (Anlage C) und sind diese nicht Teil der vorhabenbezogenen Aufwendungen der Wirtschaft (vAW), so hat der Letztempfänger die Mehrausgaben allein zu tragen.
(5) Die Weiterleitung der Zuwendung durch den Erstempfänger steht unter der Bedingung, dass die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert ist.

§ 4
Rücktritt und Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

(1) Der Erstempfänger und der Letztempfänger sind jederzeit aus wichtigem Grund zu einem Rücktritt aus dem Vertrag berechtigt.
(2) Der Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund muss als solcher bezeichnet werden und ist insbesondere gegeben, wenn
· die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen sind,
· der Abschluss des Vertrages durch Angaben des Letztempfängers zustande gekommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren,
· der Letztempfänger den Verpflichtungen dieses Weiterleitungsvertrages nicht nachkommt.
(3) Im Falle eines Rücktrittes ist der Letztempfänger verpflichtet, die an ihn ausgezahlte Zuwendung ganz oder teilweise zurückzuzahlen.
(4) Der Rückzahlungsanspruch ist vom Tag des Eintritts der Rückzahlungsverpflichtung bis zum Tag der Gutschrift mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) der Deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen. Hat der Zuwendungsempfänger die Umstände, die zum Entstehen des Rücktrittsrechts geführt haben, nicht zu vertreten und wird die Zuwendung innerhalb der von dem Zuwendungsgeber gesetzten Frist zurückgezahlt, so kann von der Erhebung von Zinsen abgesehen werden.
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§ 5
Vertragsbestandteile, sonstige Vereinbarungen

(1) Die diesem Vertrag beigefügten "Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)“ sowie die Anlage C (Einzelfinanzierungsplan) sind Bestandteile dieses Weiterleitungsvertrages. Dabei sind in der ANBest-P die Bezeichnungen Zuwendungsgeber (ZG) und Zuwendungsempfänger (ZE) durch Erstempfänger und Letztempfänger und die Bezeichnung Bescheid durch Weiterleitungsvertrag zu ersetzen.

(2) Ferner gelten die folgenden weiteren Nebenbestimmungen und Hinweise:

(2.1)	Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
Sie sind verpflichtet, eine gute wissenschaftliche Praxis sicherzustellen (vgl. dazu unter der Internetadresse „https://www.dfg.de“ die Vorschläge der DFG-Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis).

(2.2)	Abtretung einer Forderung an Dritte
Die Abtretung einer Forderung aus dem Weiterleitungsvertrag an Dritte ist ausgeschlossen.

(2.3)	Besserstellungsverbot
Die zugrunde liegenden Nebenbestimmungen ANBest-P gelten mit folgender Maßgabe:
Sofern die Gesamtausgaben des Letztempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden, wird die Zuwendung unter der Voraussetzung und mit der Auflage (§ 36 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG) gewährt, dass der Letztempfänger seine Beschäftigten nicht besserstellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bundes. Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund) sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden.
Dies gilt vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung, die den Anforderungen des Tarifvertragsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) geändert worden ist, entspricht.
Diese Auflage gilt für den Letztempfänger nicht, wenn es sich um einen Fall des § 9 Abs. 2 Satz 3, Satz 4 oder Satz 7 und 8 des HG 2026 handelt, d.h.
· bei Beschäftigten, die nicht unmittelbar am Projekt mitarbeiten und deren das Besserstellungsverbot übersteigende Gehälter aus Mitteln bezahlt werden, die weder unmittelbar noch mittelbar von der deutschen öffentlichen Handfinanziert werden (Satz 3),
· bei einer überwiegenden Finanzierung durch ein Bundesland, dessen Haushaltsrecht ein Besserstellungsverbot vorsieht (Satz 4),
· soweit eine Wissenschaftseinrichtung gemäß § 2 des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. IS. 2457), das zuletzt durch Artikel 153 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. IS. 1328) geändert worden ist, den bei ihr beschäftigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Gehälter oder Gehaltsbestandteile aus Mitteln zahlt, die weder unmittelbar noch mittelbar von der deutschen öffentlichen Hand finanziert werden. Dies gilt auch für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte, wenn sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten (Satz 7 u. 8).

(2.4)	Vermeidung von Quersubventionierung
Zur Vermeidung von Quersubventionierung ist der Letztempfänger verpflichtet, die eindeutige Trennung von wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten seiner Ausgaben spätestens mit dem Verwendungsnachweis nachzuweisen, z.B. im Jahresabschluss. (vgl. Nr. 2.1.1 des Unionsrahmens der EU-Kommission für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation vom 28.10.2022)

(2.5)	Auszahlungssperren
Die Auszahlung eines Restbetrages in Höhe von 5 v. H. der Zuwendung entgegen Nr. 1.4 ANBest-P kann erst nach formgerechter und vollständiger Vorlage des Ver- wendungsnachweises (Schlussnachweises) und Prüfung des Zahlenmäßigen Nachweises erfolgen.

(2.6)	Widerrufsvorbehalt
Die Bewilligungsbehörde behält sich gemäß Nr. 1.6 ANBest-P vor, den der Weiterleitung zugrunde liegenden Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.
Zusätzlich behält sich die Bewilligungsbehörde vor, den Zuwendungsbescheid an den Erstempfänger aus zwingenden Gründen zu widerrufen und die Förderung ganz oder teilweise einzustellen (Widerrufsvorbehalt nach § 36 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 49 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG).
Der Erstempfänger behält sich vor, in diesen Fällen vom Weiterleitungsvertrag zurückzutreten bzw. das Vertragsverhältnis zu kündigen und die Förderung ganz oder teilweise einzustellen.

(2.7)	Haushaltsvorbehalt
Die Gewährung der Bundeszuwendung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel.

(2.8)	Personalausgaben
Aus der Zuwendung dürfen Zahlungen für Personalausgaben nur geleistet werden, wenn für die betreffenden Mitarbeiter/innen Arbeitsverträge mit dem Letztempfänger bestehen. Als aus der Zuwendung finanzierungsfähig werden nur Personalausgaben bis zur Höhe der jeweils geltenden “Höchstsätze für Personalausgaben“ anerkannt. Dabei sind die Zuordnungs- und Vergütungssätze des als Anlage beigefügten BMWE-Merkblatts über die Höchstsätze für Personalausgaben (HPA) im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung zu beachten.
Personalausgaben sind nicht zuwendungsfähig, soweit sie durch andere öffentliche Haushalte gedeckt sind. Mitarbeiter(n)/innen an dem geförderten Forschungsvorhaben, die bereits aus anderen Mitteln eine Vergütung erhalten, darf darüber hinaus keine zusätzliche Vergütung / Vergütungsanteile aus der Zuwendung gezahlt werden.
Vergütungen für Institutsleiter/innen und sonstige geschäftsführende Bedienstete werden grundsätzlich nicht gewährt. Für Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis, die über den Bewilligungszeitraum hinausgehen, werden keine Mittel bereitgestellt; dies gilt insbesondere für gesetzlich vorgesehene Modelle der Altersteilzeit.
Zur Erfüllung der Verpflichtung gemäß Nr. 6.4 ANBest-P ist vorhabenbezogen der tatsächliche zeitanteilige Einsatz der im Finanzierungsplan veranschlagten Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen regelmäßig fortzuschreiben, damit die Personalausgaben verursachungsgerecht in den zahlenmäßigen Nachweisen erfasst werden können.

(2.9)	Vergabe von Aufträgen
Ergänzend zu den Regelungen in den ANBest-P gilt:
Eine Vergabe im Wege der Verhandlungsvergabe nach § 8 Abs. 4 Nr. 17 UVgO ist zulässig, wenn der geschätzte Auftragswert der Beschaffung 25.000,00 € (ohne Umsatzsteuer USt.) nicht überschreitet, sowie in den anderen in § 8 Abs. 4 UVgO abschließend geregelten Fällen.
Beschaffungen bis zu einem Auftragswert von 1.000,00 € (ohne USt.) können ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens getätigt werden (Direktauftrag gemäß § 14 UVgO). Die Notwendigkeit der Beschaffung und die Beurteilung des Preises sind auf den Rechnungsbelegen zu vermerken. Zwischen den Unternehmen, die bei möglichem Wettbewerb direkt angesprochen werden, ist gemäß § 14 Abs. 2 UVgO zu wechseln.
Bei einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb und einem Auftragswert von mehr als 1.000,00 € bis 10.000,00 € (ohne USt.) sind mindestens drei Angebote unterschiedlicher Anbieter mündlich oder in Textform gemäß § 126b BGB einzuholen und zu dokumentieren, sofern nicht nach § 12 Abs. 2 und 3 UVgO ausschließlich ein oder zwei Anbieter für die Lieferung oder Leistung in Betracht kommen. Die Gründe hierfür sind vom Letztempfänger ausführlich in einem Vergabevermerk darzulegen. Bei einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb und einem Auftragswert von mehr als 10.000,00 € bis 25.000,00 € (ohne USt.) sind mindestens drei Angebote unterschiedlicher Anbieter in Textform gemäß § 126b BGB einzuholen und zu dokumentieren, sofern nicht nach § 12 Abs. 2 und 3 UVgO ausschließlich ein oder zwei Anbieter für die Lieferung oder Leistung in Betracht
kommen. Die Gründe hierfür sind vom Letztempfänger ausführlich in einem Vergabevermerk darzulegen. Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ist an ausreichend viele Marktteilnehmer – insbesondere gem. § 97 Abs. 4 GWB und § 2 Abs. 4 UVgO an kleine und mittelständische Unternehmen – zu richten. Nach § 12 Abs. 2 UVgO ist zwischen den Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, zu wechseln. Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend in Textform gemäß § 126b BGB zu dokumentieren sowie gemäß § 8 Abs. 2 VgV bzw. für Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte gemäß § 6 UVgO ein ausführlicher Vergabevermerk zu fertigen und aktenkundig zu machen.
Nr. 3 ANBest-P ist auch dann zu beachten, wenn mit dem Förderantrag bereits potenzielle Auftragnehmer benannt oder Angebote vorgelegt wurden.
Der Abschluss von Liefer- und Leistungsverträgen ist bereits ab dem Zeitpunkt des Abschlusses des Weiterleitungsvertrages zulässig. Bei der Vergabe von Aufträgen sind Rabatte, Skonti und/oder sonstige Nachlässe auszunutzen. Die Mischfinanzierung eines Gerätes durch die Zuwendung und vAW oder andere Deckungsmittel ist nicht zulässig.
Aufträge für Leistungen Dritter außerhalb der EU dürfen grundsätzlich nur erteilt werden, wenn sie im Gebiet der EU nicht vergeben werden können.
Abweichend von § 14 UVgO können im Jahr 2026 und 2027 Direktaufträge im Anwendungsbereich von Nr. 3.1. ANBest-P bis zu einem Auftragswert von 15.000,00 € (ohne USt.) vergeben werden. Die übrigen Voraussetzungen nach §14 UVgO bleiben unberührt. 

(2.10) Erworbene oder hergestellte Gegenstände
Die gemäß Anlage A genannten Gegenstände des Letztempfängers sind verbindlich. Abweichungen bedürfen der Zustimmung des Erstempfängers. Falls Gegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen erworben oder hergestellt werden, während des Bewilligungszeitraums für den Zuwendungszweck nicht mehr verwendet oder benötigt werden, wird der DLR Projektträger nach erfolgter Mitteilung durch den Erstempfänger nach Nr. 5.5 ANBest-P und nach Anhörung über die weitere Verwendung der Gegenstände entscheiden.
Die aus der Zuwendung beschafften Gegenstände sind für den Bewilligungszeitraum an den Zuwendungszweck gebunden. Risiken für Schäden an diesen Gegenständen dürfen nicht zu Lasten des Bundes versichert werden. Der Letztempfänger wird daher verpflichtet, die Gegenstände pfleglich bzw. ordnungsgemäß zu behandeln. Von hiermit einhergehenden Folgekosten, die im Finanzierungsplan ggf. nicht veranschlagt sind, stellt die Forschungseinrichtung den Bund in vollem Umfang frei. Nach Ende des Bewilligungszeitraumes kann der Begünstigte über Gegenstände mit einem Beschaffungswert bis zu 2.500,00 € (inklusive USt.) frei verfügen. Von der/den Forschungseinrichtung(en) können Gegenstände mit einem Beschaffungswert über 2.500,00 € (inklusive USt.) für Zwecke der industriellen Gemeinschaftsforschung weiterverwendet werden. Mit dem Verwendungsnachweis ist dem Erstempfänger mitzuteilen, ob und wie Gegenstände mit einem Beschaffungswert ab 50.000,00 € (inklusive USt.) für Zwecke der industriellen Gemeinschaftsforschung weiterverwendet werden können. Nach Ablauf der Nutzungsdauer gemäß AfA-Tabelle, spätestens aber nach Ablauf von fünf Jahren seit der Beschaffung kann der Letztempfänger auch über die Gegenstände mit einem Beschaffungswert über 2.500,00 € (inklusive USt.) frei verfügen.
Entschließt sich der Letztempfänger, die Gegenstände weiterhin zu verwenden, so wird der Bund von aus der weiteren Verwendung resultierenden Folgekosten vollkommen freigestellt.
Ist eine Weiterverwendung durch den Letztempfänger für Zwecke der industriellen Gemeinschaftsforschung nicht möglich, so wird ihm auferlegt, diese Gegenstände einer anderen Forschungseinrichtung für Zwecke der industriellen Gemeinschaftsforschung zu überlassen, zu veräußern oder deren Restwert abzugelten.
Veräußerungserlös bzw. Restwert sollen auf Grundlage der Nutzungsdauer gemäß AfA-Tabelle ermittelt werden.
Für diese Fälle, einschließlich dem Verbleib eines eventuellen Veräußerungserlöses, haben Sie unverzüglich eine Entscheidung bei der Bewilligungsbehörde über den Erstempfänger herbeizuführen.
Im Falle einer Restwertabgeltung ist dieser nach Nr. 8.4 ANBest P grundsätzlich mit dem ersten Tag nach Ende des Bewilligungszeitraumes mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. Werden die Gegenstände nach Ende des Bewilligungszeitraums in einem anderen Forschungsvorhaben für Zwecke der industriellen Gemeinschaftsforschung weiterverwendet und endet die zweckbestimmte Verwendung vor Ablauf von fünf Jahren seit der Beschaffung, so ist der dann maßgebliche Restwert mit Beginn der nicht mehr zweckbestimmten Verwendung vom Letztempfänger mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen.

(2.11) Auszahlung der Zuwendung
Für die Auszahlung der Zuwendung gilt das Anforderungsverfahren nach Nr. 1.4 ANBest-P über den Erstempfänger. Die Frist für die alsbaldige Verwendung der Mittel beträgt vorhabenbezogen sechs Wochen.
Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten.

(2.12) Nachweis der Verwendung
Der Verwendungsnachweis besteht gemäß Nr. 6.2 ANBest-P aus einem Sachbericht und dem zahlenmäßigen Nachweis. Sachberichte müssen zwingend auch die Vorgaben der Nr. 6.2.1 ANBest-P berücksichtigen. Zwingender Bestandteil der Sachberichte ist eine Einschätzung der erzielten Forschungsergebnisse und des Ergebnistransfers in die Wirtschaft. Zusätzlich ist eine Dokumentation der Forschungsergebnisse vorzulegen. Dem zahlenmäßigen Verwendungsnachweis ist nach Maßgabe der Nr. 6.2.2 ANBest-P eine tabellarische Belegübersicht (Belegliste lt. Anlage) beizufügen.


Abweichend von Nr. 6.1 ANBest-P ist der Verwendungsnachweis 		Monate nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch 	Monate nach Laufzeitende vorzulegen. Der jährliche Zwischennachweis ist abweichend von Nr.
6.1 ANBest-P innerhalb von 	 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vorzulegen. Zusätzlich und abweichend zu Nr. 6.3 ANBest-P sind mit dem Zwischennachweis die Beleglisten nach Nr. 6.2.2 ANBest-P einzureichen.
Von einem Einzelnachweis der pauschalierten „sonstigen Ausgaben“ wird abgesehen.
Bei Fördervariante Cornet, Leittechnologien und PLUS
Bei Änderung ist unverzüglich mitzuteilen, wann das jeweilige Gesamtprojekt abgeschlossen wird. Innerhalb von 	 Monaten nach diesem Abschluss ist dem Erstempfänger auch dessen Schlussbericht vorzulegen.
Bei Fördervariante PLUS
Dem Erstempfänger ist ein Nachweis über die von Dritten im Rahmen des Gesamtprojekts erbrachten Leistungen vorzulegen, die nicht dieses Vorhaben oder Projekte der DFG betreffen.

(2.13) Durchführung des Vorhabens und Transfer der Ergebnisse
Der Letztempfänger verpflichtet sich, das geförderte Vorhaben in Übereinstimmung mit der Beschreibung im Antrag gemäß §1 dieses Vertrages durchzuführen und dabei alle Bemühungen anzustellen, um unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Er wird diese allen interessierten Unternehmen in vollem Umfang und zu gleichen Bedingungen zur Verfügung stellen.
Da beim Programm zur Förderung der IGF und seinen Programmvarianten eine Umsetzung der Projektergebnisse in möglichst vielen Unternehmen angestrebt wird, sind aktive Maßnahmen zum Transfer der Forschungsergebnisse in die Wirtschaft sowie eindeutige Aussagen zur Umsetzbarkeit und zur wirtschaftlichen Bedeutung sehr wichtig für den Erfolg der Projekte.
Der Letztempfänger verpflichtet sich daher, in den vorzulegenden Berichten (Zwischenberichten und Schlussbericht) Angaben zu durchgeführten und geplanten Maßnahmen für den Transfer in die Wirtschaft fortzuschreiben und zu aktualisieren sowie im Schlussbericht Aussagen zur Umsetzbarkeit und zur wirtschaftlichen Bedeutung zu treffen.
In der Fortschreibung sollen insbesondere die inzwischen erzielten Fortschritte hinsichtlich des möglichen Umfangs der industriellen Nutzung der angestrebten Ergebnisse und des dafür erforderlichen Zeitraums dargelegt werden.
Das IGF-Vorhaben wird von einem vom Erstempfänger bestellten Projektbegleitenden Ausschuss betreut. Die Arbeitsweise des Ausschusses wird von seinem Vorsitzenden bestimmt. Der Letztempfänger verpflichtet sich, dem Projektbegleitenden Ausschuss alle erforderlichen und mit dem Forschungsvorhaben im Zusammenhang stehenden Informationen und Auskünfte zu erteilen.
Der Letztempfänger wird allen Schriftverkehr in Zusammenhang mit diesem Vertrag – unter Beachtung der vereinbarten Fristen – ausschließlich mit dem Erstempfänger führen.

(2.14) Änderung des Einzelfinanzierungsplans
Änderungen des Einzelfinanzierungsplans, die über die Ermächtigung der Nr. 1.2 ANBest-P hinausgehen, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Erstempfängers. Dem Antrag ist eine Neufassung des Gesamtfinanzierungsplans beizufügen. Er ist an den Erstempfänger zu richten. Die zugelassene Überschreitung der Einzelansätze um bis zu 20 v. H. (Nr. 1.2 Satz 3 ANBest P) gilt nicht für die Einzelansätze der pauschalierten „Personalausgaben“ und „Sonstigen Ausgaben“.

(2.15) Rückzahlung der Zuwendung
Der Erstempfänger ist berechtigt, Zuwendungsbeträge, die auf Anforderung ausbezahlt werden, kassenmäßig vorläufig zurückzufordern, wenn sie vom Letztempfänger nicht zeitgerecht verwendet werden.
Überzahlungen, die sich während oder nach Abschluss des Vorhabens ergeben, sind vom Letztempfänger unverzüglich und unaufgefordert an den Erstempfänger unter Angabe


auf das Konto
IBAN 	BIC 	
zu überweisen. Die zu zahlenden Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich sind auf das vorgenannte Konto des Erstempfängers zu überweisen.
Alternativ kann der Letztempfänger direkt, unter der Angabe des projektspezifischen Kassenzeichnens und des Förderkennzeichens (die Reihenfolge ist einzuhalten), auf folgendes Konto überweisen:
Empfänger/Kontoinhaber: Bundeskasse
IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40 BIC: MARKDEF1860
Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig
Verwendungszweck: projektspezifisches Kassenzeichen + FKZ + Name der Forschungseinrichtung
Zinszahlungen sind unter Angabe des Kassenzeichens 810304072897 zu überweisen.


Der Verwendungszweck lautet dann wie folgt: 810304072897 + FKZ + Name der Forschungseinrichtung.
Der Erstempfänger ist über sämtliche Zahlungen an die Bundeskasse informieren.

(2.16) Evaluation
Der Letztempfänger ist verpflichtet – unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen – alle für die Evaluation des Förderprogramms „Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF)“ benötigten und vom BMWE benannten Daten bereitzustellen, sowie an vom BMWE oder dem DLR Projektträger für die Evaluation vorgesehenen Befragungen, Interviews und sonstigen Datenerhebungen teilzunehmen. Bei der Auswahl der teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Letztempfänger darauf zu achten, dass diese zum relevanten Zuwendungsverfahren Auskunft geben können. Für die genannten Pflichten gelten die in Nr. 2.13 dieses Vertrages genannten Fristen. Der Letztempfänger ist verpflichtet, sich die für die Bereitstellung von Daten Dritter ggf. erforderliche Einwilligungserklärung einzuholen.

(2.17) Mitteilungspflichten
Der Letztempfänger ist verpflichtet, dem Erstempfänger unverzüglich anzuzeigen, wenn:
· er nach Vorlage des Einzelfinanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises (Schlussnachweises) – weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er – gegebenenfalls weitere – Mittel von Dritten (außer vAW) erhält,
· der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgeblichen Umstände sich ändern oder wegfallen,
· sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
· die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von sechs Wochen nach Auszahlung verbraucht werden können,
· zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden,
· ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 

(2.18) Veröffentlichung
Der Letztempfänger ist verpflichtet, zusammen mit dem Erstzuwendungsempfänger für die Verbreitung der Ergebnisse des Forschungsvorhabens zu sorgen. Diese sind innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Bewilligungszeitraums zu veröffentlichen und allen interessierten Unternehmen und der (Fach-)Öffentlichkeit zu gleichen Bedingungen, ggf. gegen Kostenersatz, zur Verfügung zu stellen. Verboten ist jegliche Vorzugsbehandlung von Mitgliedern in Bezug auf die Forschungsergebnisse oder auf die Rechte daran.
In allen öffentlichkeitswirksamen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen (wie zuwendungsbezogene Publikationen z.B. Broschüren, Einladungen, Websites sowie bei Plakatwänden, auf Messeständen, Transparenten und ähnlichem) sind folgende Logos aufzunehmen:

[image: ][image: ]


Für die Platzierung der Logos (an gut wahrnehmbarer Stelle) gilt der Styleguide der Bundesregierung (http://styleguide.bundesregierung.de). Die Logos werden vom Zuwendungsgeber zur Verfügung gestellt.
An geeigneter Stelle soll das Förderkennzeichen genannt werden.

Bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen/Arbeiten kann auf das Logo verzichtet und stattdessen folgender Satz mit Förderhinweis verwendet werden: „Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.“
Das IGF-Logo darf nur zusammen mit dem BMWE-Logo mit Förderzusatz verwendet werden, soweit das IGF-Logo in unmittelbarem Zusammenhang mit Präsentationen für eine projektbezogene Außendarstellung der Nutzenden steht, die eine IGF-Förderung erhalten oder erhalten haben.
Soll aus besonderen Gründen vorerst von einer Veröffentlichung abgesehen werden, ist über den Erstempfänger die Zustimmung des DLR Projektträgers einzuholen.
Der DLR Projektträger sowie das BMWE sind berechtigt, über das Vorhaben folgende Angaben bekannt zu geben:
· das Förderkennzeichen
· das Thema des Vorhabens
· den Erstempfänger einschließlich seiner Kontaktdaten und den bzw. die Letztempfänger
· die für die Durchführung des Vorhabens verantwortlichen Personen
· die Mitglieder des Projektbegleitenden Ausschusses
· den Bewilligungszeitraum
· die Höhe der Zuwendung und der vorhabenbezogenen Aufwendungen der Wirtschaft
· Zusammenfassung des Vorhabens sowie die erzielten Ergebnisse und deren Anwendungsmöglichkeiten
Von der Bekanntgabe kann abgesehen werden, wenn hierfür besondere Gründe geltend gemacht werden.
Der Letztempfänger ist einverstanden, dass sämtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichten Unterlagen auch dem BMWE sowie dem DLR Projektträger zur Verfügung stehen; die Förderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Nummer 9.1 und 9.2 zu § 44 BHO in einem zentralen System des Bundes erfasst werden (Zuwendungsdatenbank); alle im Zusammenhang mit der Förderung bekannt gewordenen Daten und Nachweise von der administrierenden Stelle, dem BMWE/ DLR Projektträger oder einer von einem der beiden beauftragten Stelle auf Datenträger gespeichert werden können, zum Zweck der Erfolgskontrolle gemäß der Verwaltungsvorschrift nach § 7 BHO weiterverarbeitet werden können, vom BMWE / DLR Projektträger an zur Vertraulichkeit verpflichtete, mit einer Evaluation beauftragte Dritte weitergegeben und dort weiterverarbeitet werden können, für Zwecke der Bearbeitung und Kontrolle der Anträge, der Statistik, des Monitorings, wissenschaftlicher Fragestellungen, der Verknüpfung mit amtlichen Daten, der Evaluation und der Erfolgskontrolle des Förderprogramms verwendet und ausgewertet werden; die anonymisierten bzw. aggregierten Auswertungsergebnisse veröffentlicht und an den Bundestag und an Einrichtungen des Bundes und der Europäischen Union weitergeleitet werden können.

(2.19) Verwertung der Ergebnisse
Der Letztempfänger wird den Erstempfänger unverzüglich informieren, wenn im Ergebnis der geförderten Arbeit Erfindungen oder andere schutzfähige Ergebnisse entstanden sind. Die Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbEG) werden uneingeschränkt berücksichtigt.
Der Bund verzichtet auf die Einräumung von Nutzungsrechten an – aus den geförderten Arbeiten entstandenen – Schutzrechten sowie die Übertragung von Schutzrechten auf den Bund. Die Schutzrechte sollen – gegebenenfalls über einen geeigneten qualifizierten Dienstleister – verwertet werden.
Die Schutzrechte verbleiben dabei grundsätzlich beim Letztempfänger. Der Letztempfänger darf sie nur im Rahmen seiner nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit nutzen.
Soweit der Erstempfänger die Schutzrechte verwerten möchte, hat er einen Anspruch darauf, dass ihm der Letztempfänger unwiderrufliche, nichtausschließliche und übertragbare Nutzungsrechte zu marktüblichen Bedingungen einräumt.
Im Rahmen der Verwertung ist Unternehmen mit Niederlassung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) diskriminierungsfrei und zu marktüblichen Bedingungen ein nichtausschließliches, nicht-übertragbares Nutzungsrecht einzuräumen. Die Vergabe ausschließlicher Nutzungsrechte bzw. die Veräußerung der Nutzungsrechte ist bis Ende des auf die Vorlage des Verwendungsnachweises (Schlussnachweises) folgenden fünften Kalenderjahres nicht zulässig. Soll ein Nutzungsrecht an ein Unternehmen mit Niederlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übertragen werden, so ist über den Erstempfänger die vorherige Zustimmung des BMWE einzuholen. Nach Ablauf des auf die Vorlage des Verwendungsnachweises (Schlussnachweises) folgenden fünften Kalenderjahres kann über die weitere Verwendung in Absprache der Vertragspartner frei verfügt werden. Unternehmen im Sinne dieser Vereinbarung sind auch die Mitgliedsunternehmen des Erstempfängers.
Diensterfindungen sollen in der Regel unbeschränkt in Anspruch genommen werden. Beim Freiwerden einer Erfindung ist der Erstempfänger über die Erfindung, deren Urheber sowie die Gründe für die Nichtinanspruchnahme der Erfindung unverzüglich zu informieren.
Sollte gemäß § 40 Arbeitnehmererfindungsgesetz an Stelle der Inanspruchnahme der Diensterfindung durch einen der oder die Vertragspartner eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag der Diensterfindung in Anspruch genommen werden, muss die Höhe der Beteiligung dafür insgesamt mindestens 40 v. H. der Erträge betragen. Dem Erstempfänger ist dies unverzüglich anzuzeigen.
Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten nach § 42 Arbeitnehmererfindungsgesetz „Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen“, die entsprechend anzuwenden sind.
Finanzielle Erträge, die insbesondere durch die Verwertung von Erfindungen oder anderen Schutz- und Nutzungsrechten, sowie von Konstruktions-, Verfahrens- und sonstigen Unterlagen anfallen, verbleiben bei der einnehmenden Stelle, wo Sie im nicht-wirtschaftlichen Bereich zu verwenden sind.
Der Letztempfänger ist aber verpflichtet, dies bis zum Ablauf des auf die Vorlage des Verwendungsnachweises (Schlussnachweises) folgenden fünften Kalenderjahres unverzüglich dem Erstempfänger anzuzeigen.


§ 6
Vertragsänderungen und -ergänzungen

Alle Änderungen und Ergänzungen des Weiterleitungsvertrages sind nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.


§ 7
Gültigkeitsvorbehalt

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Die Vertragspartner vereinbaren jedoch die unwirksame Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck möglichst nahekommt.

§ 8
Gerichtsstand

Gerichtsstand ist 	


§ 9
Inkrafttreten

Der Weiterleitungsvertrag entfaltet Rechtswirkung mit dem Datum, an dem die Zeichnung beider Vertragsparteien vorliegt.



	, den 			, den 	





(Erstempfänger)	(Letztempfänger)

Anlage F „Vereinbarung zu Zahlungsanforderungen und Zwischennachweisen“


Zahlungsanforderungen:
Der Erstempfänger und der Letztempfänger vereinbaren zu Beginn eines Jahres 		 Mittelabrufe pro Jahr zu tätigen, um die abgestimmten Anforderungen der Auflagen des Zuwendungsgebers zu erfüllen (gem. ZB i.S.v. Nr. 12 der Verwaltungsvorschriften VV zu § 44 der Bundeshaushaltsordnung BHO). Der Letztempfänger hat seinen Mittelbedarf bedarfsgerecht beim Erstempfänger zu den nachfolgend aufgeführten Terminen einzureichen.
Diese gelten als verbindlich:


	
	Frist zur Einreichung
bei Erstempfänger
	Datumsangabe "in 20XX
entstandene Ausgaben"
	Datumsangabe in 
"geplante Ausgaben"

	ZA 1
	
	
	

	ZA 2
	
	
	

	ZA 3
	
	
	

	ZA 4
	
	
	

	ZA 5
	
	
	



Der Letztempfänger ist verpflichtet nachfolgend genannte Dokumente beim Erstempfänger einzureichen:


· Vorlagen des DLR Projektträger:
· Mittelanforderung für Forschungseinrichtungen bei Forschungsvereinigungen
https://portal.industrielle-gemeinschaftsforschung.de/wp-content/uploads/Formu- lar-zur-Mittelanforderungen-fuer-Forschungseinrichtungen-bei-Forschungsverei- nigungen.xlsx
· Zusätzlich das Kontrollblatt für Zahlungsanforderungen als Excel-Tabelle


· Folgende Vorlagen:
·  	
·  	
·  	


Zwischennachweise:
Es wird vereinbart, dass der Letztempfänger die erforderlichen Unterlagen zum Zwischennachweis bis zum 	beim Erstempfänger einreicht. Die erforderlichen Unterlagen sind:
· Zahlenmäßiger Zwischennachweis mit Belegliste
Beispielsweise: https://portal.industrielle-gemeinschaftsforschung.de/wp-content/uplo- ads/Zwischennachweis-fuer-Forschungseinrichtungen-zur-Vorlage-bei-Forschungsver- einigungen.xlsx
· Nachweis vAW für Forschungseinrichtungen zur Vorlage bei der Forschungsvereinigung als Anlage zum Zwischennachweis
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